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kömmlichkeit beider Erziehungsberechtigten nach 
Satz 1 steht es gleich, wenn eine Person alleinerzie-
hend ist und sie die Voraussetzungen nach Satz 1 
Nummer 1 oder 2 erfüllt. Das Vorliegen der Voraus-
setzungen nach Satz 1 ist durch Vorlage einer ent-
sprechenden Bescheinigung des Arbeitgebers bezie-
hungsweise des Dienstherrn zu belegen. Bei selb-
ständig oder freiberuflich Tätigen tritt an die Stelle 
der Bescheinigung nach Satz 3 die eigene Versiche-
rung, dass die Voraussetzungen nach Satz 1 vorlie-
gen. Die Erziehungsberechtigten nach Satz 1 und 
Alleinerziehende nach Satz 2 haben darüber hinaus 
zu versichern, dass eine familiäre oder anderweitige 
Betreuung nicht möglich ist.

(3) Sofern die Betreuungskapazitäten der Einrichtung 
nicht ausreichen, um für alle nach Absatz 2 teilnahme-
berechtigten Kinder die Teilnahme an der erweiterten 
Notbetreuung zu ermöglichen, sind vorrangig die Kin-
der aufzunehmen,

1.  bei denen mindestens einer der Erziehungsberech-
tigten oder die oder der Alleinerziehende in der kri-
tischen Infrastruktur nach Absatz 8 tätig und unab-
kömmlich ist, 

2.  für die der örtliche Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe feststellt, dass die Teilnahme an der Notbetreu-
ung zur Gewährleistung des Kindeswohls erforder-
lich ist oder

3.  die im Haushalt einer oder eines Alleinerziehenden 
leben.

Sofern die Betreuungskapazitäten der Einrichtung 
nicht ausreichen, um die nach den Satz 1 Nummer 1 
bis 3 teilnahmeberechtigten Kinder aufzunehmen, ent-
scheidet die Gemeinde, in der die Einrichtung ihren 
Sitz hat, nach pflichtgemäßem Ermessen über die Auf-
nahme der Kinder.

(4) Die erweiterte Notbetreuung erstreckt sich in der 
Regel auf den Zeitraum des Betriebs der Einrichtun-
gen nach § 1 Absatz 1 oder § 1 a, den sie ersetzt, und 
kann darüber hinaus auch die Ferienzeiträume sowie 
Sonn- und Feiertage umfassen. Sie findet in der jewei-
ligen Einrichtung, die das Kind bisher besucht hat, 
durch deren Personal und in konstant zusammenge-
setzten Gruppen statt. Ausnahmen hiervon sind nur in 
besonders zu begründenden Fällen zulässig und sind 
von der jeweiligen Einrichtungsleitung im Benehmen 
mit dem Träger der Einrichtung zu entscheiden.

(5) Die in der erweiterten Notbetreuung zulässige 
Gruppengröße beträgt bei Kindertageseinrichtungen 
höchstens die Hälfte der in der Betriebserlaubnis ge-
nehmigten Gruppengröße, in Schulen höchstens die 
Hälfte des für die Regelklassen der jeweiligen Schul-
art maßgeblichen Klassenteilers. Die gemeinsamen 
Schutzhinweise für Kindertageseinrichtungen des 
Kommunalverbands für Jugend und Soziales Baden-
Württemberg, der Unfallkasse Baden-Württemberg 

Sechste Verordnung der Landesregierung 
zur Änderung der Corona-Verordnung 

Vom 23. April 2020

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit den § 28 Absatz 1 
Satz 1 und 2 und § 31 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I 
S. 587) geändert worden ist, wird verordnet:

Artikel 1

Änderung der Corona-Verordnung

Die Corona-Verordnung vom 17. März 2020 (GBl. 
S. 120), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 
17. April 2020 (notverkündet gemäß § 4 des Verkündungs-
gesetzes – VerkG – und abrufbar unter http://www.baden-
wuerttemberg.de/corona-verordnung) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 4 bis 7 werden aufgehoben.

b) Die Absätze 8 und 9 werden die Absätze 4 und 5.

c) Im neuen Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter »Ab-
sätzen 1 bis 7« durch die Wörter »Absätzen 1 bis 3 
sowie § 1 a« ersetzt.

d) Im neuen Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter »den 
Absätzen 4 und 5« durch die Angabe »§ 1 a« er-
setzt.

2. Nach § 1 wird folgender § 1 a eingefügt: 

»§ 1 a

Erweiterte Notbetreuung

(1) Für Schülerinnen und Schüler an Grundschulen, in 
Grundschulstufen an Sonderpädagogischen Bildungs- 
und Beratungszentren, Grundschulförderklassen, 
Schulkindergärten und in den Klassenstufen 5 bis 7 an 
den auf der Grundschule aufbauenden Schulen sowie 
für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kinderta-
gespflege, soweit sie noch nicht wieder am Betrieb der 
Einrichtung oder der Tagespflegestelle teilnehmen, 
wird eine erweiterte Notbetreuung eingerichtet.

(2) Berechtigt zur Teilnahme an der erweiterten Not-
betreuung sind Kinder, deren Erziehungsberechtigte 
beide 

1. einen Beruf ausüben, dessen zugrundeliegende Tä-
tigkeit zur Aufrechterhaltung der kritischen Infra-
struktur nach Absatz 8 beiträgt, und sie unabkömm-
lich sind oder

2. eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit außer-
halb der Wohnung wahrnehmen und dabei unab-
kömmlich sind und sie durch ihre berufliche Tätig-
keit an der Betreuung gehindert sind. Der Unab-
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5.  Polizei und Feuerwehr (auch Freiwillige) sowie 
Notfall- und Rettungswesen einschließlich Katast-
rophenschutz, sowie die Einheiten und Stellen der 
Bundeswehr, die mittelbar oder unmittelbar wegen 
der durch das Corona-Virus SARS-CoV-2 verur-
sachten Epidemie im Einsatz sind,

6.  Rundfunk und Presse,

7.  Beschäftigte der Betreiber beziehungsweise Unter-
nehmen für den ÖPNV und den Schienenpersonen-
verkehr sowie Beschäftigte der lokalen Busunter-
nehmen, sofern sie im Linienverkehr eingesetzt 
werden,

8. die Straßenbetriebe und Straßenmeistereien sowie 

9. das Bestattungswesen.

(9) Das Kultusministerium kann durch Rechtsverord-
nung über die in Absatz 8 genannten Bereiche hinaus 
weitere Bereiche der kritischen Infrastruktur lagean-
gepasst festlegen.

(10) Schülerinnen und Schüler sowie Kinder, deren 
bisher besuchte Einrichtung einem Betriebsverbot un-
terliegt und für die keine Ausnahme nach dieser Ver-
ordnung vorgesehen ist, dürfen die betreffenden Ein-
richtungen nicht betreten. Die Personensorgeberech-
tigten haben für die Beachtung der Betretungsverbote 
zu sorgen.«

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

»§ 3

Verbote des Aufenthalts im öffentlichen Raum  
und von Ansammlungen, Pflicht zum Tragen von 

MundNasenBedeckungen«.

b) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

»Personen ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr 
müssen zum Schutz anderer Personen vor einer 
Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus

1. im öffentlichen Personennahverkehr, an Bahn- 
und Bussteigen und

2. in den Verkaufsräumen von Ladengeschäften 
und allgemein in Einkaufszentren

eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine 
vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung tragen, 
wenn dies nicht aus medizinischen Gründen oder 
aus sonstigen zwingenden Gründen unzumutbar ist 
oder wenn nicht ein anderweitiger mindestens 
gleichwertiger baulicher Schutz besteht.«.

c) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter »im außer-
schulischen Bereich« durch die Wörter »außerhalb 
der in §§ 1 und 1 a genannten Bereiche« ersetzt.

d) In Absatz 6 Satz 2 Nummer 1 wird die Angabe »§ 1 
Absatz 6« durch die Angabe »§ 1 a Absatz 8« er-
setzt.

und des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg 
sowie die Hygienehinweise des Kultusministeriums 
für die Schulen in ihrer jeweils aktuellen Fassung sind 
zu beachten. Die Einrichtungsleitung kann im Beneh-
men mit dem Träger der Einrichtung und der Ge-
meinde die Gruppengröße reduzieren, sofern dies er-
forderlich ist, um diese Schutzhinweise einzuhalten. 
Beim gemeinsamen Verzehr von Speisen ist sicherzu-
stellen, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern 
zwischen den Tischen besteht und die Stehplätze so 
gestaltet sind, dass ein Abstand von 1,5 Metern zwi-
schen den Personen gewährleistet ist.

(6) Vom Mindestpersonalschlüssel des § 1 der Kinder-
tagesstättenverordnung kann in der erweiterten Notbe-
treuung abgewichen werden, sofern die Wahrnehmung 
der Aufsichtspflicht dennoch uneingeschränkt mög-
lich ist.

(7) Für die erweiterte Notbetreuung in der Kinderta-
gespflege gelten die Absätze 2 bis 5 entsprechend mit 
der Maßgabe, dass die in der Pflegeerlaubnis vorgese-
hene Kinderzahl, maximal jedoch fünf Kinder in kon-
stant zusammengesetzten Gruppen betreut werden 
dürfen. 

(8) Kritische Infrastruktur im Sinne des Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sind insbesondere

1. die in den §§ 2 bis 8 der BSI-Kritisverordnung 
(BSI-KritisV) bestimmten Sektoren Energie, Was-
ser, Ernährung, Informationstechnik und Telekom-
munikation, Gesundheit, Finanz- und Versiche-
rungswesen, Transport und Verkehr,

2.  die gesamte Infrastruktur zur medizinischen und 
pflegerischen Versorgung einschließlich der zur 
Aufrechterhaltung dieser Versorgung notwendigen 
Unterstützungsbereiche, der Altenpflege und der 
ambulanten Pflegedienste, auch soweit sie über die 
Bestimmung des Sektors Gesundheit in § 6 BSI-
KritisV hinausgeht,

3.  die ambulanten Einrichtungen und Dienste der 
Wohnungslosenhilfe, die Leistungen nach §§ 67 ff. 
des Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch erbringen, 
sowie gemeindepsychiatrische und sozialpsychiat-
rische Einrichtungen und Dienste, die einem Ver-
sorgungsvertrag unterliegen, und ambulante Ein-
richtungen und Dienste der Drogen- und Suchtbera-
tungsstellen,

4.  Regierung und Verwaltung, Parlament, Organe der 
Rechtspflege, Justizvollzugs- und Abschiebungs-
haftvollzugseinrichtungen sowie notwendige Ein-
richtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge (ein-
schließlich der Einrichtungen gemäß § 36 Absatz 1 
Nummer 4 IfSG) sowie die in den § 1 Absatz 1 ge-
nannten Einrichtungen, soweit Beschäftigte von ih-
rem Dienstherrn oder Arbeitgeber unabkömmlich 
gestellt werden,
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4. § 4 wird wie folgt gefasst:

»§ 4

Schließung von Einrichtungen 

(1) Der Betrieb folgender Einrichtungen wird bis zum 
3. Mai 2020 für den Publikumsverkehr untersagt: 

1. Kultureinrichtungen jeglicher Art, insbesondere 
Museen, Theater, Schauspielhäuser, Freilichttheater,

2. Bildungseinrichtungen jeglicher Art, insbesondere 
Akademien, Fortbildungseinrichtungen, Volks-
hochschulen, Musikschulen und Jugendkunst-
schulen,

3. Kinos,

4. Schwimm- und Hallenbäder, Thermal- und Spaß-
bäder, Saunen,

5. alle öffentlichen und privaten Sportanlagen und 
Sportstätten, insbesondere Fitnessstudios sowie 
Tanzschulen, und ähnliche Einrichtungen,

5 a. Sportboothäfen, soweit nicht die Benutzung zur 
unaufschiebbaren Sicherung der Boote vor Verlust 
oder Beschädigung, zum Ein- und Auswassern, 
zur Aufrechterhaltung der beruflichen Bootsnut-
zung (z. B. Berufsfischerei) oder zur Ausübung 
beruflicher Tätigkeiten auf dem Gelände (z. B. 
Bootsarbeiten durch Gewerbetreibende) erforder-
lich ist,

6. Jugendhäuser,

7. (aufgehoben)

8. Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhallen, 
Spielbanken, Wettvermittlungsstellen,

9. Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Ein-
richtungen; untersagt ist auch jede sonstige Aus-
übung des Prostitutionsgewerbes im Sinne von § 2 
Absatz 3 des Prostituiertenschutzgesetzes,

10. Gaststätten und ähnliche Einrichtungen wie Cafés, 
Eisdielen, Bars, Shisha-Bars, Clubs, Diskotheken 
und Kneipen, 

11. Messen, Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks 
und Anbieter von Freizeitaktivitäten (auch außer-
halb geschlossener Räume), Spezialmärkte und 
ähnliche Einrichtungen,

12. alle weiteren Verkaufsstellen des Einzelhandels, 
die nicht zu den in Absatz 3 genannten Einrichtun-
gen gehören, 

13. öffentliche Spiel- und Bolzplätze,

14. Frisöre, Tattoo-/Piercing-Studios, Massagestu-
dios, Kosmetikstudios, Nagelstudios, Studios für 
kosmetische Fußpflege sowie Sonnenstudios, 

15. Beherbergungsbetriebe, Campingplätze und Wohn-
mobilstellplätze; eine Beherbergung darf aus-
nahmsweise zu geschäftlichen, dienstlichen oder, 
in besonderen Härtefällen, zu privaten Zwecken 
erfolgen, und

16. Betrieb von Reisebussen im touristischen Verkehr.

(2) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 
IfSG ermächtigt, durch Rechtsverordnung, auch über 
den Zeitraum nach Absatz 1 hinaus, bis zum Außer-
krafttreten dieser Verordnung den Betrieb

1. anderer als der in Absatz 1 genannten Einrichtungen 
zu untersagen oder ihn von der Einhaltung von Auf-
lagen abhängig zu machen oder,

2. im Einvernehmen mit dem zuständigen Ministe-
rium, den Betrieb von Einrichtungen nach Absatz 1 
ausnahmsweise unter Auflagen zu gestatten.

(3) Von der Untersagung nach Absatz 1 sind ausge-
nommen:

1. der Einzelhandel für Lebensmittel und Getränke 
einschließlich Bäckereien, Metzgereien,

2. Wochenmärkte und Hofläden einschließlich 
 mobiler Verkaufsstellen für landwirtschaftliche 
Produkte, 

3. Abhol- und Lieferdienste einschließlich solche 
des Online-Handels,

4. der Außer-Haus-Verkauf von Gaststätten, Cafés 
und Eisdielen,

4 a. Kantinen für Betriebsangehörige oder Angehö-
rige öffentlicher Einrichtungen, wobei § 1 a Ab-
satz 5 Satz 4 entsprechende Anwendung findet,

5. Ausgabestellen der Tafeln,

6. Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Hörge-
räteakustiker, Optiker und Praxen für die medizi-
nische Fußpflege,

6 a. Einzelhändler für Gase, insbesondere für medizi-
nische Gase,

7. Tankstellen,

7 a. der Handel mit Kraftfahrzeugen und Fahrrädern,

8. Banken und Sparkassen sowie Servicestellen von 
Telekommunikationsunternehmen, 

9. Reinigungen und Waschsalons, 

9 a. Einrichtungen des Polizeivollzugsdienstes, die zu 
Übungs- und Ausbildungszwecken sowie zur 
Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs erforder-
lich sind,

10. der Buchhandel, Zeitschriften- und Zeitungs-
verkauf, 

11. Raiffeisenmärkte und Landhandel, 

12. Verkaufsstätten für Bau-, Gartenbau- und Tier-
bedarf, 

12 a. sonstige Einzelhandelsgeschäfte mit einer Ver-
kaufsfläche von nicht mehr als 800 Quadrat-
metern,

13. der Großhandel und

14. Bibliotheken, auch an Hochschulen, und Archive.

Wenn Mischsortimente angeboten werden, dürfen 
Sortimentsteile, deren Verkauf nicht nach Satz 1 ge-
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1. § 1 wird wie folgt gefasst:

»§ 1

Einschränkung des Betriebs an Schulen

(1) Bis zum Ablauf des 15. Juni 2020 sind

1.  der Unterrichtsbetrieb sowie die Durchführung 
außer unterrichtlicher und anderer schulischer Ver-
anstaltungen an den öffentlichen Schulen und den 
Schulen in freier Trägerschaft,

2.  die Nutzung schulischer Gebäude für nichtschuli-
sche Zwecke, 

3.  der Betrieb von Betreuungsangeboten der verläss-
lichen Grundschule, flexiblen Nachmittagsbetreu-
ung, Horte sowie Horte an der Schule

untersagt, soweit nicht nach Maßgabe der Absätze 2 
und 3 die Wiederaufnahme des Betriebs gestattet ist.

(2) Der Unterrichtsbetrieb sowie die Durchführung 
von Prüfungen an den öffentlichen Schulen und den 
Schulen in freier Trägerschaft, der Betrieb von Schul-
mensen sowie die Veranstaltungen außerschulischer 
Bildungsträger, die der Vorbereitung auf schulische 
Abschlussprüfungen dienen, sind gestattet, sofern dies 
unter Wahrung folgender Grundsätze des Infektions-
schutzes und den durch die Verordnung des Kultus-
ministeriums nach § 1 d für die Wiederaufnahme des 
Betriebs getroffenen Bestimmungen möglich ist:

1.  es ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwi-
schen den Personen einzuhalten; die Gruppen-
größen sind hieran auszurichten; von den Vorgaben 
des Mindestabstands sind nur solche Tätigkeiten 
ausgenommen, bei denen eine engere körperliche 
Nähe nicht zu vermeiden ist,

2.  der tägliche Betriebsbeginn, das tägliche Betriebs-
ende und die Pausen sollen insbesondere durch eine 
zeitliche Staffelung so organisiert werden, dass das 
Abstandsgebot nach Nummer 1 und eine Trennung 
von Schülergruppen eingehalten werden können,

3.  die Ausstattung der Einrichtung muss gewährleis-
ten, dass die erforderlichen Hygienemaßnahmen 
durchgeführt werden können, insbesondere müssen

a)  ausreichende Gelegenheiten zum Waschen der 
Hände bestehen und ausreichend Hygienemittel 
wie Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung 
stehen; sofern dies nicht gewährleistet ist, müs-
sen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung ge-
stellt werden,

b)  alle Räume mehrmals täglich für einige Minuten 
gelüftet werden,

4.  die Reinigung der Einrichtung muss täglich er-
folgen, Handkontaktflächen müssen regelmäßig, 
nach Möglichkeit mehrmals täglich, mit einem 
 tensidhaltigen Reinigungsmittel gereinigt werden.

Darüber hinaus sind die Hygienehinweise des Kultus-
ministeriums zu beachten.

stattet ist, verkauft werden, wenn der erlaubte Sorti-
mentsteil überwiegt; diese Stellen dürfen dann alle 
Sortimente vertreiben, die sie gewöhnlich auch ver-
kaufen. Wenn bei einer Stelle der verbotene Teil des 
Sortiments überwiegt, darf der erlaubte Teil allein 
weiter verkauft werden, wenn eine räumliche Abtren-
nung möglich ist. Die Sätze 2 und 3 finden nur An-
wendung, wenn keine Ausnahme nach Satz 1 Nummer 
12 a vorliegt. Im Fall von Einkaufszentren erfolgt eine 
gesonderte Betrachtung der jeweiligen Verkaufsstelle. 

(3a) Poststellen und Paketdienste dürfen abweichend 
von Absätzen 1 bis 3 ihren Betrieb aufrechterhalten. 
Wird die Poststelle oder der Paketdienst zusammen 
mit einer nach Absatz 1 untersagten Einrichtung be-
trieben, darf diese, mit Ausnahme von für den Brief- 
und Paketversand erforderlichen Nebenleistungen, 
nicht betrieben werden, wenn die mit dem Betrieb der 
Poststelle oder dem Paketdienst erwirtschafteten Um-
sätze einschließlich Nebenleistungen im Vergleich zu 
denen, die durch den Verkauf des Sortiments der un-
tersagten Einrichtung erwirtschaftet werden, eine un-
tergeordnete Rolle spielen; keinesfalls dürfen zusätz-
lich zu Poststellen oder Paketdiensten Einrichtungen 
gemäß Absatz 1 Nummern 9 und 14 betrieben werden.

(4) Dienstleister, Handwerker und Werkstätten können 
in vollem Umfang ihrer Tätigkeit nachgehen, soweit 
sie nicht in Absatz 1 genannt sind.

(5) Sofern eine Tätigkeit oder der Betrieb einer Ein-
richtung nach den Absätzen 3 bis 4 zulässig ist, haben 
die Betriebe und Einrichtungen mit Kundenverkehr 
darauf hinzuwirken, dass im Rahmen der örtlichen 
Gegebenheiten der Zutritt gesteuert und Warteschlan-
gen vermieden werden. Insbesondere ist darauf hinzu-
wirken, dass ein Abstand von möglichst 2 Metern, 
mindestens 1,5 Metern zwischen Personen eingehal-
ten wird, sofern keine geeigneten Trennvorrichtungen 
vorhanden sind. Von den Vorgaben des Mindestab-
stands sind solche Tätigkeiten ausgenommen, bei de-
nen eine engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden 
ist, insbesondere solche im Zusammenhang mit der 
Erbringung von Heil- und Hilfsmitteln und Pflege-
hilfsmitteln, der Erbringung ärztlicher, zahnärztlicher, 
psychotherapeutischer, pflegerischer und sonstiger 
Tätigkeiten der Gesundheitsversorgung und Pflege im 
Sinne des Fünften und des Elften Buchs Sozialgesetz-
buchs sowie der Erbringung von Assistenzleistungen 
im Sinne des Neunten Buchs Sozialgesetzbuchs ein-
schließlich der Ermöglichung von Blutspenden.«

Artikel 2

Weitere Änderung der Corona-Verordnung

Die Corona-Verordnung vom 17. März 2020 (GBl. 
S. 120), die zuletzt durch Artikel 1 dieser Verordnung ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:
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(3) Bei dem gemeinsamen Verzehr von Speisen ist 
sicher zustellen, dass 

1.  die Plätze so angeordnet werden, dass ein Abstand 
von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen 
besteht, und

2.  Stehplätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von 
mindestens 1,5 Metern zwischen den Personen ge-
währleistet ist.«

2. Der bisherige § 1 a wird zu § 1 b und es wird folgender 
§ 1 a eingefügt:

»§ 1 a

Einschränkung des Betriebs an  
Kindertageseinrichtungen, Grundschulförderklassen, 

Schulkindergärten und Kindertagespflegestellen

Bis zum Ablauf des 15. Juni ist der Betrieb von 

1.  Schulkindergärten, Grundschulförderklassen und

2.  Kindertageseinrichtungen sowie die Kindertages-
pflege außerhalb des Haushalts des Erziehungs-
berechtigten untersagt, soweit nicht nach § 1 b eine 
Notbetreuung betrieben wird.«

3. Der neue § 1 b wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 8 Nummer 4 wird nach der Angabe 
»§ 1 Absatz 1« die Angabe »und § 1 a« einge-
fügt.

b)  Absatz 9 wird aufgehoben.

c)  Der bisherige Absatz 10 wird Absatz 9.

4. Nach § 1 b werden folgende §§ 1 c und 1 d eingefügt:

»§ 1 c

Ausschluss von der Teilnahme, Betretensverbot 

(1) Ausgeschlossen von der Teilnahme an dem Betrieb 
der Einrichtungen nach § 1 und von der erweiterten 
Notbetreuung nach § 1 b sind Schülerinnen, Schüler 
sowie Kinder,

1.  die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen 
oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infi-
zierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, 
oder

2.  die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte 
Temperatur aufweisen.

(2) Schülerinnen und Schüler sowie Kinder, denen die 
Teilnahme am Betrieb durch die Einrichtung oder Ta-
gespflegestelle noch nicht wieder gestattet wurde, un-
terliegen einem Betretungsverbot. Die Personensorge-
berechtigten haben für die Beachtung der Betretungs-
verbote zu sorgen.

§ 1 d

Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

Das Kultusministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung 

1.  die Betriebsuntersagungen nach den §§ 1 und 1 a 
sowie die erweiterte Notbetreuung nach § 1 b lage-
entsprechend auszuweiten oder einzuschränken,

2.  für die in den §§ 1 und 1 a genannten Einrichtungen 
weitere Bestimmungen zu den Schularten, Klassen-
stufen, Fächern oder Altersgruppen zu treffen, für 
die der Betrieb wiederaufgenommen wird, und 
Gruppengrößen festzulegen, 

3.  für die in § 4 Absatz 1 Nummer 2 genannten Einrich-
tungen, soweit sie zu schulischen Abschlüssen oder 
schulischen Lehramtsbefähigungen führen, weitere 
Bedingungen und Modalitäten für die Wiederauf-
nahme des Betriebs insoweit festzulegen.«

5. In § 3 Absatz 6 Satz 2 Nummer 1 wird die Angabe 
»§ 1 a Absatz 8« durch die Angabe »§ 1 b Absatz 8« 
ersetzt.

6. In § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4a wird die Angabe 
»§ 1 a Absatz 5 Satz 4« durch die Angabe »§ 1 Ab-
satz 3« ersetzt.

7. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgende Nummer 1 a eingefügt:

 »1 a.  entgegen § 3 Absatz 1 Satz 3 keine Mund-
Nasen-Bedeckung trägt,«.

b) In Nummer 12 a wird das Komma am Ende 
durch das Wort »oder« ersetzt.

c) In Nummer 13 wird das Wort »oder« durch einen 
Punkt ersetzt. 

d)  Die bisherige Nummer 14 wird die Nummer 10 a 
und der Punkt am Ende wird durch ein Komma 
ersetzt.

Artikel 3

Inkrafttreten

Artikel 1 dieser Verordnung tritt am 27. April 2020, Arti-
kel 2 am 4. Mai 2020 in Kraft.

stuttgart, den 23. April 2020

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Sitzmann

 Dr. Eisenmann Bauer 

 Untersteller Dr. Hoffmeister-Kraut

 Lucha Hauk

 Wolf Hermann

  Erler

Anmerkung: Die Verordnung wurde am 23. April 2020 
durch öffentliche Bekanntmachung des Staatsministe
riums notverkündet gemäß § 4 Satz 1 des Verkündungs
gesetzes. Artikel 1 dieser Verordnung trat damit gemäß  
Artikel 3 der Verordnung am 27. April 2020 in Kraft. 


